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12.05.2026 

Jugend-Check 

Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm zeigt das Kompetenzzentrum Jugend-Check 

die Auswirkungen von Gesetzesvorhaben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren auf. 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Rechts der Wohn- und Geschäftsraummiete 
(Stand: 29.04.2026) 

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, Mieterschutzregelungen gerade in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten zu erweitern und Rechtsklarheit zu schaffen. Hintergrund ist die insbesondere in 
diesen Gebieten steigende Nachfrage nach Wohnraum zur Miete.1 Dazu sollen unter anderem Regelungen 
zur Vermietung bei vorübergehendem Gebrauch und zum Möblierungszuschlag eingeführt werden. 
Mieter sollen zu Beginn eines Mietverhältnisses, bei starken Veränderungen des Preisindexes und bei 
ordentlichen Kündigungen wegen Mietrückständen besser geschützt werden.2 Änderungen, welche 
Kurzzeitvermietungen und möblierte Wohnungen betreffen, sollen mit dem vierten Monat nach der 
Verkündung des Gesetzes in Kraft treten.3 Alle weiteren Regelungen sollen am ersten Tag nach 
Verkündung in Kraft treten.4 

Zusammenfassung möglicher Auswirkungen 

Das Kompetenzzentrum Jugend-Check hat folgende mögliche Auswirkungen identifiziert: 

• Kurzzeitvermietungen sollen konkret gesetzlich definiert und ihre Dauer auf grundsätzlich 
sechs Monate begrenzt werden, wobei auf acht Monate verlängert werden kann (§ 549 Abs. 2 
Nr. 1 BGB). Das kann jungen Menschen mehr Rechtsklarheit darüber verschaffen, welche 
Mieterschutzregelungen für sie gelten. Zum Beispiel kann dann leichter ersichtlich sein, bis zu 
welcher Mietdauer die Regelungen der Mietpreisbremse nicht anzuwenden sind.  

• Bei möblierten Wohnungen könnten junge Menschen leichter erkennen, ob der Mietanteil für 
die Einrichtungsgegenstände angemessen ist und so vor überhöhten Kosten geschützt werden. 
Vermieter sollen verpflichtet werden, einen Möblierungszuschlag in angemessener Höhe 
festzusetzen (§ 556d Abs. 1a S. 1 BGB) und dessen Zusammensetzung unaufgefordert 
offenzulegen (§ 556g Abs. 1b S. 1 BGB), was zu mehr Transparenz und damit informierten 
Entscheidungen durch junge Menschen führen kann. 

• Mietpreisänderungen bei Indexmieten sollen bei einer Steigerung von mehr als drei Prozent 
begrenzt werden (§ 557b Abs. 4 BGB), wodurch junge Menschen besser vor sehr starken 
Mieterhöhungen in Folge von Inflation und daraus folgender möglicher 
Zahlungsschwierigkeiten geschützt werden können.  

• Die geplante Möglichkeit, ordentliche Kündigungen aufgrund von Mietrückständen durch 
Nachzahlung innerhalb einer gewissen Frist abzuwehren (§ 573 Abs. 4 BGB), kann junge 
Menschen vor Wohnungslosigkeit schützen. 
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Betroffene Gruppen junger Menschen 

Betroffen sind junge Menschen in der für den Jugend-Check relevanten Altersgruppe bis 27 Jahre, wenn 
sie in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt zur Miete leben. Sie sind von den Regelungen 
betroffen, sofern sie zur Kurzzeitmiete in einer Mietwohnung leben oder eine solche künftig beziehen 
möchten. Betroffen sind auch junge Menschen, die in einer möblierten Wohnung, insbesondere zur 
Kurzzeitmiete, wohnen oder eine solche beziehen möchten. Dazu zählen zum Beispiel Praktikantinnen und 
Praktikanten, aber auch Studierende, Auszubildende oder Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger. 
Betroffen sind auch junge Menschen, die in einer Mietwohnung leben, die einer Indexmietvereinbarung 
unterliegt, oder künftig eine solche Wohnung beziehen.  

Weiterhin sind junge Menschen betroffen, die sich einer ordentlichen Kündigung ihres Vermieters 
aufgrund von Mietrückständen ausgesetzt sehen. 

Jugendrelevante Auswirkungen 

Betroffene Lebensbereiche 

☒ Familie, ☐ Freizeit, ☒ Bildung/Arbeit, ☒ Umwelt/Gesundheit, ☐ Politik/Gesellschaft, ☐ Digitales 

Stärkerer Mieterschutz und mehr Rechtsklarheit im Wohnraummietrecht 

§§ 549 Abs. 2 Nr. 1; 556d Abs. 1a, 556g Abs. 1b; 557b Abs. 4 S. 1; 573 Abs. 4 BGB 

Bei Kurzzeitvermietungen soll künftig klarstellend geregelt werden, dass besondere 
Mieterschutzregelungen im Wohnraummietrecht bei Mietverhältnissen nicht gelten, bei denen 
Wohnraum für einen besonderen Bedarf und für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten angemietet 
wird, vgl. § 549 Abs. 2 Nr. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Die bisherige Regelung spricht lediglich von 
einer Vermietung „zum vorübergehenden Gebrauch“.5 Zu den bei Kurzzeitvermietungen nicht geltenden 
Mieterschutzregelungen gehören unter anderem Regelungen zur Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten 
mit angespannten Wohnungsmärkten, vgl. §§ 549 Abs. 2 Nr. 1, 556d bis 556g BGB.6 Ergibt sich nach 
Mietbeginn ein längerer Bedarf, soll das Mietverhältnis auf insgesamt acht Monate verlängert werden 
können, vgl. § 549 Abs. 2 Nr. 1 HS. 2 BGB. 

Um die Miethöhe bei möbliertem Wohnraum in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten zu 
regulieren, 7 soll ein Möblierungszuschlag in angemessener Höhe eingeführt werden, vgl. § 556d Abs. 1a 
BGB. Der Möblierungszuschlag soll angemessen sein, wenn er monatlich höchstens ein Prozent des 
geschätzten Zeitwertes der Einrichtungsgegenstände bei Mietbeginn beträgt, vgl. § 556d Abs. 1a S. 2 BGB. 
Bei vollmöbliertem Wohnraum wird vermutet, dass der Möblierungszuschlag angemessen ist, wenn er 
maximal zehn Prozent der Nettokaltmiete des unmöblierten Wohnraums beträgt, vgl. § 556d Abs. 1a S. 3 
BGB. Der Mietanteil für die Einrichtungsgegenstände soll sich nicht nach dem Möblierungszuschlag nach 
§ 556d Abs. 1a S. 1 BGB richten, wenn die Vermietung der Einrichtungsgegenstände bereits in einem 
anzuwendenden Mietspiegel im Sinne der §§ 558c und 558d BGB berücksichtigt ist, vgl. § 556d Abs. 1a S. 4 
BGB.  

Der Vermieter von möbliertem Wohnraum in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten soll dem 
Mieter die Höhe des Möblierungszuschlags unaufgefordert mitteilen müssen, bevor der Mieter das 
Mietverhältnis eingeht, vgl. § 556g Abs. 1b S. 1 BGB. Erteilt der Vermieter die Auskunft nicht vor der 
Vertragserklärung des Mieters, soll die Wohnung in Bezug auf die Miethöhe nach § 556d Abs. 1 BGB bis 
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zwei Jahre nach Nachholung der Auskunft als unmöbliert vermietet gelten, vgl. § 556g Abs. 1b S. 2 BGB. 

Veränderungen in der Miethöhe bei der Indexmiete sollen in Zukunft in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten begrenzt werden.8 Verändert sich der Preisindex in einem Jahr um mehr als drei 
Prozent, so soll eine darüber hinaus gehende Veränderung nur zur Hälfte berücksichtigt werden, vgl. § 
557b Abs. 4 S. 1 BGB.  

Bei der Kündigung eines unbefristeten Mietverhältnisses aufgrund von Mietrückständen soll auch die 
ordentliche Kündigung des Vermieters durch eine Nachzahlung der Mietrückstände unwirksam und eine 
Räumung abgewendet werden können,9 was bisher nur für außerordentliche Kündigungen galt.10 Eine 
ordentliche Kündigung soll unter anderem dann unwirksam werden, wenn der Mieter bis zu zwei Monate 
nach Erhebung der Räumungsklage durch den Vermieter die Mietrückstände begleicht oder sich eine 
öffentliche Stelle zur Zahlung verpflichtet, vgl. §§ 573 Abs. 4 S. 3 und 1 Nr. 1 BGB iVm. §569 Abs. 3 Nr. 2 S. 1 
BGB (geltendes Recht). Eine ordentliche Kündigung soll während eines Mietverhältnisses insgesamt nur 
einmal durch eine Nachzahlung unwirksam werden können, vgl. §§ 573 Abs. 4 S. 5 und 3 BGB iVm. 569 Abs. 
3 Nr. 2 S. 1 BGB (geltendes Recht). 

Die gesetzliche Klarstellung hinsichtlich des Zeitraums, in dem bestimmte 
Mieterschutzregelungen bei für einen besonderen Bedarf und für eine kurze Zeit vermieteten 
Wohnungen greifen, könnte zu mehr Rechtssicherheit für junge Menschen führen. Bislang gelten 
bestimmte Mieterschutzregelungen, wie etwa zur Miethöhe in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten, nicht für Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet 
wird.11 Wohnungen zum vorübergehenden Gebrauch werden beispielsweise von jungen Menschen, 
die ein Praktikum machen oder zum Studium nach Deutschland kommen, genutzt, um an 
Wohnraum zu gelangen.12 Die geplante Maßnahme, die Dauer des vorübergehenden Gebrauchs 
auf „bis zu sechs Monate“ festzulegen,13 könnte junge Menschen, die auf Wohnraum zur Miete für 
kurze Zeit angewiesen sind, besser vor unklaren Mietverhältnissen bewahren. Insbesondere 
würde es für sie dadurch leichter nachvollziehbar werden, ob und ab wann bestimmte 
Mieterschutzregelungen für sie gelten. Das bedeutet, dass junge Menschen durch die gesetzliche 
Änderung mehr Rechtsklarheit darüber erhalten können, ab welcher Dauer des Mietverhältnisses 
bestimmte Mieterschutzregelungen, wie etwa die Regelungen zur Miethöhe, für sie gelten. 
Dadurch könnten sie künftig eine besser informierte Entscheidung hinsichtlich der Wahl einer auf 
Kurzzeit gemieteten Wohnung treffen. Die Möglichkeit der Verlängerung auf insgesamt acht 
Monate Mietdauer nach Mietbeginn kann jungen Menschen jedoch auch die Möglichkeit geben, 
ihren Kurzzeitmietvertrag bei Bedarf – z.B. im Falle einer erweiterten Praktikumsdauer – zu 
verlängern.14 Dadurch könnten sie in Fällen, die ihrerseits einer Verlängerung ihres 
Kurzzeitmietvertrages bedürfen, in derselben Wohnung bleiben und wären nicht auf einen 
unmittelbaren und kurzfristigen Wohnungswechsel angewiesen.  

Insbesondere für Praktikantinnen und Praktikanten bleibt es jedoch dabei, dass zum Beispiel die 
Regelungen zur Mietpreishöhe (sog. Mietpreisbremse) keine Anwendung finden, wenn die 
Wohnung unter sechs Monaten vermietet wird. Dadurch können sie in Gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten weiterhin hohen Mietpreisen ausgesetzt sein. Hohe Mietpreise 
können junge Menschen davon abhalten, ein Praktikum in einer Stadt mit angespanntem 
Wohnungsmarkt zu machen, was sich wiederum auf ihre beruflichen Perspektiven auswirken 
kann. 

Zusätzlich könnte sich die geplante Regulierung und Pflicht zur Offenlegung des 
Möblierungszuschlags, positiv auf die finanzielle Situation junger Menschen auswirken, die auf 
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eine möblierte Wohnung angewiesen sind. Hintergrund ist, dass möblierte Wohnungen deutlich 
teurer als unmöblierte Mietwohnungen vermietet werden können.15 Davon können insbesondere 
Studierende, Praktikantinnen und Praktikanten, Auszubildende oder Berufsanfängerinnen und 
Berufsanfänger betroffen sein, die in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten und hohen 
Mieten leben oder aus beruflichen Gründen in diese ziehen. Einerseits sind möblierte Wohnungen 
für junge Menschen, insbesondere Praktikantinnen und Praktikanten, zwar insofern attraktiv, als 
dass sie Flexibilität, Zeitersparnis und geringe Anschaffungskosten16 bieten. Andererseits stellen 
sie für Studierende oder Auszubildende, die im Zuge ihrer Ausbildung einen Ortswechsel 
vollziehen, in der Regel nur eine temporäre Lösung dar. Während der Anteil befristet vermieteter, 
möblierter Wohnungen in deutschen Großstädten in den letzten Jahren jedoch gestiegen ist, 17 
sinkt die Anzahl der inserierten Mietwohnungen kontinuierlich. 18 Dadurch stehen junge Menschen 
insbesondere in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten einem zunehmenden Angebot 
befristet vermieteter, möblierter und teurerer Wohnungen im Vergleich zu einem wachsenden 
Mangel an unmöblierten, unbefristet vermieteten und günstigeren Wohnungen gegenüber. 
Während möblierte Wohnungen in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten der 
Mietpreisbremse unterliegen und der Aufpreis für Einrichtungsgegenstände angemessen sein 
muss,19 gibt es bislang keine Pflicht zur separaten Ausweisung des Anteils der 
Einrichtungsgegenstände am Mietpreis. Dadurch muss der Vermieter aktuell weder den Zeitwert 
der Möbel noch die Berechnung des Zuschlages im Mietvertrag offenlegen.20 Ein theoretisch 
bestehendes Auskunftsrecht über die Mietpreiszusammensetzung und die Möglichkeit zu einem 
Rückforderungsanspruch gegenüber dem Vermieter21 ist in Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten und einer Vielzahl an Wohnungssuchenden in der Praxis dabei oft keine 
Option.22 Dieser Zustand könnte sich dadurch verstärken, dass künftig bei einer Vollmöblierung 
von Wohnraum vermutet werden soll, dass ein Zuschlag von höchstens zehn Prozent der 
monatlichen Nettokaltmiete des unmöblierten Wohnraums angemessen ist. Dadurch kann es für 
junge Menschen schwer nachzuvollziehen sein, ob der Anteil an Kosten für die 
Einrichtungsgegenstände tatsächlich angemessen ist. Zudem könnten junge Menschen auch 
davor zurückschrecken, ihre Ansprüche gegenüber dem Vermieter geltend zu machen, etwa weil 
sie die Rechtslage nicht genau kennen oder Angst vor dem Verlust der Wohnung haben. Da sich 
der Zuschlag an dem Wert der Möbel und dem faktischen Möblierungsausmaß orientieren muss, 
könnten junge Menschen durch die gesetzliche Änderung dennoch besser vor überhöhten Kosten 
für alte oder abgenutzte Möbel, aber auch vor einem Möblierungszuschlag in voller Höhe bei 
bloßer Teilmöblierung geschützt werden. Zusätzlich könnte die Pflicht zur Offenlegung der Höhe 
des Möblierungszuschlags vor Abschluss eines Mietvertrages daher auch die Transparenz 
verbessern und jungen Menschen vorab die Möglichkeit zu einer klareren Kosteneinschätzung, 
Überprüfung der Mietpreiszusammensetzung und gegebenenfalls auch Abwägung gegenüber 
einer unmöblierten Wohnung geben.  

Zudem könnten junge Menschen, die in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt leben, 
durch die neue Regelung zur Begrenzung der Mietpreiserhöhung bei Indexmietverträgen besser 
vor einer hohen finanziellen Mehrbelastung infolge von stark steigender Inflation und eines damit 
verbundenen Preisanstiegs geschützt werden. Insbesondere in Großstädten ist ein zunehmender 
Trend zum Abschluss von Indexmietverträgen zu beobachten, welche eine Mieterhöhung an die 
Entwicklung des Verbraucherpreisindex knüpfen.23 Ohne die geplante Neuregelung könnte es 
dazu kommen, dass Preisanstiege von über drei Prozent zu entsprechenden 
Mietpreissteigerungen der Indexmiete führen. Dies könnte junge Menschen bei hoher Inflation 
besonders stark treffen, da Ausbildungs- und Studienförderungen sowie Gehälter in den ersten 
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Jahren nicht nur vergleichsweise niedriger sind, sondern auch nicht unmittelbar an 
inflationsbedingte Preisanstiege angepasst werden.24 Studierende und Auszubildende sind im 
Vergleich zur restlichen Bevölkerung besonders belastet: So geben Auszubildende mit eigener 
Haushaltsführung im Schnitt 41 Prozent ihres Einkommens für Wohnen aus, während es bei den 
Studierenden sogar knapp 53 Prozent sind.25 Die mit der gesetzlichen Neuregelung verbundene 
Begrenzung eines dem Preisanstieg entsprechenden Mietpreisanstiegs bei Indexmietverträgen 
könnte junge Menschen in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten besser vor den Folgen 
hoher Inflation schützen und das Risiko für Zahlungsunfähigkeit und Verlust ihres Wohnraums 
reduzieren. Zusätzlich könnten junge Menschen auch mittelbar betroffen sein, wenn sie als Teil 
eines familiären Haushalts in einer Mietwohnung mit Indexmiete leben, da auch hier verhindert 
werden könnte, dass Familien sich diese Miete nach einer Erhöhung nicht mehr leisten können 
und infolgedessen aus ihrer Wohnung ausziehen müssen. Das kann dazu beitragen, dass die im 
Haushalt lebenden Jugendlichen in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben können. 

Des Weiteren könnte der einmalige Schutz vor einer ordentlichen Kündigung bei 
vorübergehendem Mietrückstand junge Menschen besser vor den Konsequenzen kurzfristiger 
finanzieller Engpässe schützen. Junge Menschen verfügen in der Regel über weniger Eigenkapital, 
auf das sie im Falle vorübergehender finanzieller Engpässe zurückgreifen könnten, weil sie sich 
oftmals noch in Ausbildung, Studium oder Berufseinstieg befinden. Da die Kündigung des eigenen 
Wohnraums im Falle einer vorübergehenden Zahlungsunfähigkeit eine zusätzliche Belastung 
darstellt, könnte der Schutz vor einer ordentlichen Kündigung bei vorübergehendem 
Mietrückstand junge Menschen besser vor dem Verlust ihres Wohnraums schützen. Mittelbar 
kann sich die geplante Änderung aber auch auf Jugendliche oder junge Menschen, die noch im 
familiären Haushalt leben, auswirken. Wenn ein einmaliger, vorübergehender Mietrückstand nicht 
mehr unmittelbar eine ordentliche Kündigung nach sich zieht, sofern der Rückstand rechtzeitig 
beglichen wird, könnte das einen positiven Einfluss auf die Lebenssituation der jungen Menschen 
haben. Für die im Haushalt lebenden jungen Menschen würde dies bedeuten, dass sie und deren 
Familien bei vorübergehender Zahlungsunfähigkeit nicht unmittelbar mit einem Umzug und 
Verlust der Wohnung rechnen müssten. Dadurch könnte es den jungen Menschen ermöglicht 
werden, in ihrer gewohnten Umgebung, mit Schule, Freundinnen und Freunden sowie Orten ihrer 
Freizeitgestaltung, wohnen zu bleiben.  
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